
I.Beiblatt , ~ei~att zur Parlamentskorres~ondenz 27. Juli 1956 

A n ,f rag e b e a n t w 0 r t ~ n g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. W und e r und Genossen, 

betreffend vorzeitige Pensionierung des Amtsvorstandes des Arbeitsinspektorates 

für den 13. Aut'siohtsbezirk in Klagenfurt,· Oberbaurat Dr. Schma.lz, 

hat Bundesminister für soziale Verwaltung Pro k s 0 hausgeführt: 

In der Sitzung des Nationa.lrates vom 29.Februar ~d vom la.Juli 1956 haben 

die Abgeordneten Wunc1er, Dr.Kranzlmayr, Glaser und Geno$SOl'1 eine L.nfrage eil'lße­

br acht, in welcher um Mitteilung ersucht wurde, weloher Saohverhalt zur Pensio­

nierung des luntsvorstandes des Arbeitsinspektorates für den l3.Aufsichtsbezirk 

in Klagenfurt, Oberbaurat Dr.Schmalz gefUhrt hat, welohe dienstlichen Verfehlungen 

sich Dr.Schmalz in seiner Amtsführung zuschulden kommen hat lassen Und welche 

rechtlichen Erwägungen dazu geführt haben, von tnm die in der Anfrage genannte 

Alternative zu erzwingen, warum Dr.Schmalz niemals Gelegenheit gegeben wurde, sich 

hinsichtlich der gegen ihn im Bundesministerium für soziale VOl'Valtung erhobenen 

Vorwürfe zu rechtfertigen, warum kein ordentliches Disziplinarverfahren gegen ihn 

eingeleitet wurde und schließlich ob ich bereit bin, nunmehr anzuordnen, daß 

Dr.qchmalz Gelegenheit gegeben ~ird, sich jenen Anwürfen gegenüber zu reohtfertigen, 

die ihn zu seiner vorzeitigen Pensionierung gezwungen haben und als schwere an­
griffe auf seine Beamtenehre zu werten sind. 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

l..n.läßlich einer im. Jahre 1954 durch Organe des Eundeeministeriums fu soziale 

Ve~altung durchgeführten Uberprüfung des Arbeitsinspektorates für den l~.Auf­

sichtsbezirk in Klagenfurt vrorde festgestellt, daß sioh der Amtsvorstand desselbon, 

der Oberbaurat der Arbeitsinspektion nr.Hellwig Sohmalz, verschiedene UnzUkömmlich­

keiten zuschulden kommen hat lassen. Dr.Se~lz wurden im Zuge dieser Überprüfung 

die gegen ihn erhobenen Anwürfe zur Kenntnis gebracht; es wurde ihm bei diesem 

Anlaß auch Gelegenheit gegeben, zu den Anwürfen Stellung zu nehmen und sich zu 

rechtfertigen. Die Rechtfertigung ist dem Genannten aber nur zum Teil gelungen; 

zum Teil mußte Dr.Sohmalz selbst zugeben, daß die gegen ihn erhobenen Anwürfo zu 

Recht erfolgt sind. Obwohl bei der Untersuchung duroh die Organe des Bundes­

ministeriums mit tunlichster Schonung der Person des Amtsvorstandes vorgegangen 

wurde, war es unvermeidlioh, daß seine Autorität im Amte selbst erheblich beel~ 

trächtigt Wurde. Dazu kam, daß gegen die Führung dor Inspektionstätigkeit des 

l~beitsinspektoratea durch Oberbaurat Dr.Schmalz dauernd Beschwerden einliefen. 
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2.Beiblatt Beiblatt ~ur Parlamentskorrespond~~ 21.Juli 1956 

Auf Grund dioser Umstände sah sich das Bundesministo~ium für soziale Verwal­

tung genötigt, einen Wechsel in der Leitung des Arbeitsinspektorates in Klaeenfurt · 

in Aussicht zu nehmen. An eine Verwendung des bisherigen Amtsvorstsndcs als zu­

geteilten Beamten beim Arbeitsinspcktorst in Klagenfurt konnte naturgemäß unter 

keinen Umständen gedacht werden. Einer Versetzung des Oberbaurates Dr.Sch~~lz 

zu einem anderen f~beitsin8pektorat standen aber sehr groBe Schwierigkeiten ent­

gegen. Eine leitende Verwendung bei einem anderen für ihn in Betracht kommenden 

Arbeitsinspektorat war nicht möglich, weil ein solcher Posten nicht frei war. Dazu 

kam. daß der Gesundheitszustand . des nr.Schmalz - er teilte am 14.Dezember 1954 

nit , daß er häufige postoperative Beschwerden und Hemmungen nach einer Magen­

resektion mit Kreislauf- und Verdauungsstörungen habe, und war daher offensichtlich 

nicht mehr in der Lage , don schweren Dienst boi der Arbeitainspekti~n ordnungs­

mäßig zu versehen - Rüoksichtnahme orforderte. 

Dem Bundesm1nisterium für soziale Venlsltung wäre es nun möglich gewesen, 

Dr.Schmalz, der im Laufe des ersten Halbjahres 1955 das 60.Lebensjahr vollendet~ 

und den Anspruoh auf den vollen R~egenuß erreichte , gemäß § 80 Abs.2 der Dienst­

pragmatik in Handhabung des der Dienstbehörde nach dieser Gesetzesbestimmung zu­

stehenden Ermessens von Amts wegen in den dauernden Ruhestand zu versetzen. Um eine 
Ve;setzung in den Ruhestand von Amts wegen 

solc~/zU vermeiden, wurde Dr.Schmalz die Mög~ichkeit gegeben, unter ]edachtnahme. 

auf seinen angegriffenen Gesundhoitszustand gemäß § 79 der Dianstprngmatik um Ver­

setzung in den dauernden Ruhestand anzusuchen. Auf Grund dieses Ansuchens wurde 

Dr.Schmalz mit Wirksamkeit vom 30.Juni 1955 in den dauernden Ruhestand versetzt. 

In Anbetracht der Einbringung des Pensionierungsgesuches durch Oberbaurat 

Dr.Schmalz bestand für das Bundesministerium für soziale Verwaltung kein anlaß 

mehr~ gegen den Genannten ein Disziplinarverfahren einzuleiten. 

Angesichts des geschilderten Sachverhaltes sehe ich auch keinen Anlaß, don 

Genannten jetzt neuerlich Gelegenheit zu einer Rechtfert1gung zu geben. 

-f- ~ -.-.-
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